
Schaden-Nr.

Versicherungsnehmer/in

Name Vorname Police

Strasse, Nr. PLZ, Ort Tel. Privat

E-Mail Privat

Betrieb PLZ, Ort Tel. Geschäft

E-Mail Geschäft

Geldleistungen sind anzuweisen an: Bank/Konto-Nr. Post/Konto-Nr.

Um welches Ereignis handelt es sich? (bitte Zutreffendes unterstreichen)

Feuerschaden Brand, Blitzschlag, Explosion oder

Elementarschaden Hochwasser, Überschwemmung, Sturm, Hagel, Lawine, Schneedruck, Felssturz, Steinschlag,
Erdrutsch (für die Schadenaufstellung bitte Rückseite benützen)

Wann ereignete sich der Schadenfall? Tag Monat Jahr Uhrzeit

Wo ereignete sich der Schadenfall? 
(PLZ, Ort, Strasse, Hausnummer, Raum)

Ursache und Hergang des Schadenereignisses

Schadenanzeige für Feuer- und
Elementarschadenversicherung

 



Besteht auf dem versicherten Gebäude bzw. den Sachen
ein Eigentumsvorbehalt oder ein Pfandrecht?
Wenn ja, zu wessen Gunsten?

Wurde die Feuerwehr herbeigerufen
oder eine andere Hilfeleistung beansprucht? Welche?

Von welcher Polizei- oder Amtsstelle wurde allenfalls
ein Rapport aufgenommen?

Hat der Schadenfall einen versicherten Betriebsunter-
bruch zur Folge? Wenn ja, voraussichtliche Dauer

Schadenaufstellung

Objekt Kaufdatum Kaufpreis beschädigt? Betrag des Schadens Eigentümer
zerstört?

Schadenhöhe total

Besteht noch eine andere Feuer- oder Elementarschaden-
versicherung? Wenn ja, bei welcher Gesellschaft?

Ist eine Drittperson für den Schaden verantwortlich?
Wenn ja, Name und Adresse

a) Besitzt diese eine Haftpflichtversicherung? a)
Wenn ja, bei welcher Gesellschaft?



Die unterzeichnete Person ermächtigt Zurich, Daten zu bearbeiten, die sich aus der Schadenabwicklung ergeben. Zurich kann im erforderlichen Umfang
Daten an die am Vertrag beteiligten Dritten im In- und Ausland, insbesondere an Mit- und Rückversicherer, sowie an zur Zurich-Gruppe gehörende
Gesellschaften zur Bearbeitung weiterleiten. Ferner wird Zurich ermächtigt, bei Amtsstellen und Dritten sachdienliche Auskünfte einzuholen sowie in
amtliche und gerichtliche Akten Einsicht zu nehmen. Diese Einwilligung gilt unabhängig von der Übernahme des Schadenfalles. Die unterzeichnete
Person hat das Recht, bei Zurich über die Bearbeitung der sie betreffenden Daten die gesetzlich vorgesehenen Auskünfte zu verlangen. Die Einwilligung
zur Datenbearbeitung kann jederzeit widerrufen werden. Ferner ist Zurich im Falle eines Rückgriffes auf einen haftpflichtigen Dritten ermächtigt, die für
die Durchsetzung des Regressanspruches erforderlichen Daten dem haftpflichtigen Dritten bzw. dessen Haftpflichtversicherer mitzuteilen.

Unterschrift des Versicherungsnehmers/der Versicherungsnehmerin

Ort Datum

Die Schadenanzeige ist unverzüglich, spätestens innerhalb 8 Tagen nach dem Schadenfall, zu senden an:
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, Postfach, 8085 Zürich. 
Telefon 0800 80 80 80.

Bemerkungen des Versicherungsnehmers/der Versicherungsnehmerin
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